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Artikel  17: [[[[Materielles Strafrecht]]]]

Das Europäische Parlament und der Rat können nach dem Gesetzgebungsverfahren

Rahmengesetze mit Mindestvorschriften zur Festlegung von Straftatbeständen und Sanktionen in

folgenden Bereichen erlassen:

- besonders schwere Kriminalitätsformen mit grenzüberschreitender Dimension, die aus der Art

oder den Wirkungen der Zuwiderhandlungen oder aus einem besonderen Bedürfnis, sie

gemeinsam zu verfolgen, resultiert. Derartige Kriminalitätsformen sind insbesondere

Terrorismus, Menschenhandel und sexuelle Ausbeutung von Frauen und Kindern, illegaler

Drogenhandel, illegaler Waffenhandel, Geldwäsche, Korruption, Fälschung von Zahlungsmitteln,

Cyber-Kriminalität und organisierte Kriminalität. Je nach den Entwicklungen im

Bereich der Kriminalität kann der Rat nach Zustimmung des Europäischen Parlaments

einstimmig andere die Kriterien dieses Gedankenstrichs erfüllende Kriminalitätsformen

hinzufügen;

- Kriminalitätsformen, die ein gemeinsames Interesse verletzen, das Gegenstand einer Politik

der Union ist, wenn Strafen unerlässlich erscheinen, um eine wirksame Durchführung dieser

Politik zu gewährleisten.

Explanation:

Es sollte nach dem Text der Vorschrift klar sein, dass die Liste im ersten Anstrich

vorbehaltlich einstimmiger Änderung durch den Rat abschließend ist. Daher ist das Wort

"insbesondere" zu streichen.

Das Kriterium, dass ein Kriminalitätsbereich ein gemeinsames Interesse verletzt, das

Gegenstand einer gemeinsamen Politik der Union ist, erscheint als Definition in einem



Rechtstext sehr weit. Im Hinblick auf die Funktion der gemeinsamen Politiken, müsste

regelmäßig auch das Kriterium der grenzüberschreitenden Wirkung erfüllt sein, so dass

diese Aspekte durch eine Ausweitung der Liste erfasst werden könnten. Da nicht bei allen

Zuwiderhandlungen Strafwürdigkeit besteht, wäre auch insoweit eine Liste der betroffenen

Kriminalitätsbereiche vorzugswürdig.

Grundsätzliche Anmerkung: Auf der Grundlage des Abschlussberichts der Arbeitsgruppe

X sollten "Aspekte, welche die ureigensten Aufgaben der Mitgliedstaaten berühren und

zum Kernbestand der verschiedenen Rechtstraditionen gehören" in der Einstimmigkeit

verbleiben.


